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 Veröffentlicht am 28.10.1997

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §30;

Rechtssatz

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen des § 30 GewO 1994 erfüllt, so ist der Gewerbetreibende berechtigt, in dem in §

30 GewO 1994 genannten Umfang Tätigkeiten, die in den Bereich anderer Gewerbe fallen, zu verrichten, ohne über

eine entsprechende Gewerbeberechtigung zu verfügen.
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